
STADT EBERSWALDE 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Einreicher/zuständige Dienststelle:  

67 - Bauhof 

 

 

Betrifft: Friedhofsgebührensatzung der Stadt Eberswalde 

 

Beschlusstext: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage 1 beigefügte Friedhofsgebühren-

satzung der Stadt Eberswalde mit der Maßgabe, dass in der Anlage 1 die Gebühren unter A. 13 

Grabstätten für das ungeborene Leben – A. 13.1 Sondergrabstätten auf 0,00 € gesetzt werden.  

 

 

Eberswalde, den 07.11.2025 

 

 

 

 

Götz Herrmann  Martin Hoeck 

Bürgermeister Siegel Vorsitzender der 

Stadtverordnetenversammlung   

 

 

 

Beschluss-Nr. 

12/107/25 

 
zu Vorlage   BV/0228/2025  

 

Datum           06.11.2025 
                 

                      Stadtverordnetenversammlung  
 

beschlossen in öffentlicher Sitzung 
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